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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §2 Abs4;

EStG 1988 §23 Z2;

Rechtssatz

Bei einer Personengesellschaft, die eine gewerbliche Tätigkeit entfaltet, zählen sämtliche einkommensteuerlich

relevanten Betätigungen zur Einkunftsquelle Gewerbebetrieb, weshalb die in der Art einer Vermögensverwaltung

genutzte Liegenschaft zum Betriebsvermögen gehört.
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